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Aufsätze

Mark Lembke

Der Mindestlohnanspruch
Das Mindestlohngesetz wurde jüngst zwei Jahre alt. Zu Beginn des nächsten Jahres wird derAnspruch zum ersten
Mal durch die Mindestlohnanpassungsverordnung erhöht. Mittlerweile sind zahlreiche Entscheidungen zum
Mindestlohngesetz ergangen. Auf die wichtigsten soll der Beitrag in kritischer Reflektion aufmerksam machen.

Paetrick Sakowski

Schuldnerfalle Suchmaschinen'Cache
Die im lnternet in einem Cache (Zwischenspeicher.) auffindbaren lnhalte können auch noch nach Löschung der
eigentlichen Website vorhanden sein. Anhand aktueller Judikatur analysiert dieser Beitrag, ob ein Anspruch auf
Löschung dieser Cacheinhalte besteht und wie ein Verstoß gegen diese Löschungspflicht zu sanktionieren ist.

Jörg Habetha

Zwischen Rechtsbehelf und Rechtsverl ust ¡m Strafverfa h ren
Während die StPO den Gerichten die Verantwortung f ür ein prozessrechtskonformes Verfahren überträgt, delegiert
der BGH diese Bürde zu einem guten Stück an dieVerteidigung. Beanstandet sieVerfahrensfehler nicht unmittelbar,
droht Rechtsverlust. Vor diesem Hintergrund skizziert der Beitrag die Verantwortung der Verteidigung.
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Keine Wiedereinsetzung im Aufgebotsverfahren
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(Anm. J. Heinemann)

BGH 26.07.16 - Vt ZB 58/ 14
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Joachim Renzikowski

Nein! - Das neue Sexualstrafrecht
Das 50. Gesetz zurÄnderung des Strafgesetzbuches - Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung

stürzt das Sexualstrafrecht weitgehend um. Der Beitrag beleuchtet einige Aspekte der Reform und zeigt, dass es

die Praxis vor erhebliche Schwierigkeiten stellen wird.

Jennifer Antomo
Kinderehen, ordre public und Gesetzesreform
,,Kinderehen" sind nach überwiegender Ansicht mit wesentlichen Wertentscheidungen in Deutschland nicht ver-

einbar. Die Regierungskoalitíon plant daher ein Verbot. Der Beitrag stellt die derzeitige Gesetzeslage dar, diskutiert
die ordre public-Widrigkeit von Minderjährigenehen und zeigt Handlungsmöglichkeiten des Gesetzgebers auf.

Johannes Weber/ Christian Schal I

lnternationale Zuständigkeit für die Erteilung deutscher Erbscheine
Die Europäische Erbrechtsverordnung normiert vor allem die internationale Zuständigkeit für Entscheidungen in
Erbsachen. Der deutsche Umsetzungsgesetzgeber hat die internationale Zuständigkeit für die Erteilung deutscher
Erbscheine im FamFG geregelt. Der Beitrag zeigt, dass diese Lösung den praktischen Bedürfnissen gut entspricht.

Zur Rechtsprechung

Martin Nettesheim
Das CETA-Urteil des BVerfG: eine verpasste Chance?
(BVerfG, NJW 201ó, 3583)

Bericht

Hans-Jochem Mayer
Entwickl ungen zur Rechtsanwaltsvergütun g 2O76
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BGH I2.It.t5 - I ZR 1,67 /14
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Zuständigkeit der Soz
der Kündigung privater Pfl

3579 OLG Zweibrücken 11.07.l-ó - ó W 25 /L6
Erstattungsfähigkeit verauslagter Gerichtskosten
des Antragsgegners

3583
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Beiträge
+ Der Mensch im Recht . . 1045
lnterpretationsmuster im Spannungsfeld gesellschaftlicher Entwicklungen
Die Notwendigkeit, grundlegende Fragen rechtsanthropologischer und rechtsethischer Natur anzuspre-
chen, ergibt sich aus Meldungen, die Tag für Tag über uns hereinbrechen: Finanzkrisen, die an den Fun-

damenten rütteln; Terroranschläge, die inmitten von Zivilgesellschaften ausgeführt werden: zuletzt Paris,

Belgien, Orlando; Sportveranstaltungen, bei denen ein massives Polizeiaufgebot notwendig ist, um Gewalt in
Grenzen zu halten; Migrationsströme, die sich in ungeahntem Ausmaß Bahn brechen; Kriege zwischen

Staaten, denen wir das Material dazu liefern; Megadeals mit Staaten und Politikern, die auf Menschenrechte

- salopp formuliert - pfeifen; Geschäftspraktiken von Konzernen, die Betrug zur Methode machen, uvam.

Unter solchen Gegebenheiten ist die Frage nach dem Menschen eine ganz wesentliche. So hat sich die
Thematik dieses Vortrags ergeben: Der Mensch im Recht - und zwar im Spannungsfeld unterschiedlicher
Interpretationsmuster aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen.
Von KarI Heinz Auer

) Zur (Un-)Zulässigkeit laufzeitunabhängiger Bearbeitungsentgelte
in Verbraucherkreditverlrägen . . . 1053
Der OGH hat in seiner E 30. 3. 2016, 6 Ob 13/16 d, ausgesprochen, dass Bearbeitungsentgelte in Verbrau-
cherkreditverträgen eine Hauptleistung darstellen und damit nicht kontrollfühig sowie nicht gröblich be-

nachteiligend isd S 879 Abs 3 ABGB seien. Damit judiziert der OGH gegenteilig zum BGH. Der Beitrag
setzt sich k¡itisch mit der OGH-Entscheidung auseinander und vergleicht die Argumentationslinien der
beiden Höchstgerichte.
Von Alexønder Amann und Maximilian Møier

Ð Die Anwendung von Anerkennungsregeln auf familienrechtliche
Entscheidungen . . .1063
Ausländische Gerichtsentscheidungen in Familiensachen werden im Inland nach zivilprozessualen Regeln

anerkannt, rein private Familienrechtsakte mit Auslandsbezug sind kollisionsrechtlich zu beurteilen. Im
Graubereich zwischen gerichtlicher Entscheidung und reinem Privatakt - insb wenn ausländische Behörden

in bloß registrierender Funktion mitwirken - wendet die österr Rsp großzügig das Anerkennungsrecht an.

Ob das gerechtfertigt ist, untersucht dieser Beitrag.

Von Marco Nademleinsky

)ZurEflizienzdes Fortführungsantrags.. ....1070
Dem Fortführungsantrag kommt mit jährlich weit über 2.000 eingebrachten Anträgen große praktische

Bedeutung zu. Dennoch gibt es bisher keine empirischen Daten zu seiner Wirksamkeit. In einer Unter-
suchung wurde nun unter anderem erhoben, inwieweit positiy.entschiedene Fortführungsanträge letztlich
zu einem anderen Ausgang des Strafuerfahrens führen.
Von Marcel Singer

Evidenzblall
Ð Datenschutzrecht
oGH 27.6. 2016, 6 0b 191/15d
1 5 I : Zulässigkeit der Übermittlung strafrechtlicher Daten

1077

{Erbrecht,...
oGH 29. 2.2016,2 0b 90/15x
152: Vertretungsbefugnis des Separationskurators im Pflichtteilsprozess

1 080

Ð Persön lichkeitsrecht
oGH 30.3. 2016, 6 0b 26116s
153: Namensnennung in der Suchmaschine Google
Mit Anmerkung von Sonja Kamilarov

1042

1 082
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Ð Schadenersatzrecht . . .

oGH 25.9.2015,5 0b 26115g
154: Obduktion gegen den Willen der Angehörigen
Mit Anmerkung von Thomas Schoditsch
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(Anmerkung von Giuseppina Epicoco)
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52. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht
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PROGRAMM

DONNERSTAG, 30. März 2017
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X-eitende Angestellte

åEditorial.....
Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping - a never ending story
Von Beøtrix Karl

Beiträge
Ð Kollektiwertrag I iches M i ndestentgelt : Lohnd um pi ng- Risiken
bei leitenden Angestellten?.
Systemische Grenzen kollektiwertraglicher Normsetzung
Leitende Angestellte sind vom gesetzlichen Arbeitszeitrecht ausgenommen. Viele Kollektiwerträge ziehen
sie und sogar Geschäftsführer juristischer Personen in ihren Geltungsbereich ein. Das hat Auswìrkungen
beim Lohndumping, da dieser Straftatbestand auf jedes kollektiwertragliche Entgelt abstellt. Der Beitrag
hinterfragt generell die Regelungsbefugnis des Ko[äktiwertrags fùr leitãnde Ange"stellte mit und ohne gel
setzliche(r) Geschäftsführungs- und Vertretungsfunktion und prüft die Frage, ob die Ausnahme vom AZG
auch Auswirkungen auf die Reichweite kollektiwertraglicher Entgeltregelungen besitzt.
Von Franz Schrank

t Ven¡ualtungsstrafen im Arbeitsverhältnis: Tragung und übernahme
durch die Gesellschaft.
Theoretisches und Praktisches zu einem alten problem
Verwaltungsstrafen betreffen nahezu immer natürliche Personen. Oft sind das leitende Angestellte. Die
Zunahme der Häufigkeit und der Höhe von Verwaltungsstrafen und das in letzter Zeit geschärfte Verständ-
nis von Organhaftung deuten auf die enorme praktische Bedeutung der Frage hin, über wen unter welchen
Voraussetzungen Verwaltungsstrafen verhängt werden können, wer sie (und die diesbezüglichen Verfah-
renskosten) tragen muss und vor allem, wie sie gegebenenfalls vom Unternehmen übernõmmen werden
können.
Von Stefan Köck

{ Aller guten Dinge sind drei? Das (wieder) neue Lohn- und
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz . .

Mit 1. 1. 2017 werden die vom AVRAG entkoppelten und in einem eigenen Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) zusammengefassten Regeln zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumpirìg
in Kraft treten. Dieser Beitrag anaþiert die ,,Neusystematisierung", die materiellen Neuerungen sowie diã
Folgen für die Praxis.
Von Stefan Kühteubl und Teresa Waidmønn

ZAS-J ud i katu rü bersicht
+ ZAS-Judikatur 2O1 6/95 - 1 1 2

Rechtsprechung
r Entgeltfortzahlung nach Geburt
oGH 21 .4.2016,9 ObA 23t16x
Mit Anmerkung von Ingomar Stupar
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+ Gerichtliche Nachprüfung bei konkreter Berufskrankheit
oGH 15. 3. 2016, 10 obs 125115b
Mit Anmerkung von Reinhartl Resclt

ZAS-hluster
{ Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten
Von Agnieszkø Bibro

Standards
{ lmpressum

å Buchbesprechung
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(Liebe Leserinnen und Leser!

Die November-Ausgabe der Sozialen Sicherheit bietet eine Reihe
von Berichten über Aktivitäten und Veranstaltungen der Sozialver-
sicherung, die zur Verbesserung im medizinischen Versorgungs-
prozess beitragen sollen.

Am 13. Oktober war die Kommunikation im Gesundheitswesen Ge-
genstand der Konferenz der ,,Österr. Plattform Gesundheitskompe-
tenz" (ÖPGK) in Wien. Noch im Jahr 2009 wurde den Österreichern
attestierl, sie hätten Schwierigkeiten, nötige Gesundheits-
informationen zu finden und diese zu verstehen. Dem soll nun durch

einen Lernprozess zur Erhöhung der Ge-
sprächsqualität abgeholfen werden. ln der
PVA wurde ein Masterplan REHA präsen-
tiert, das ,,Österr. Forum Primärversorgung"
wurde gegründet und in lnnsbruck fand ein

,,Dialog Gesunde Schule" statt.
Der Verbesserung der Gesprächsqualität in

der Krankenversorgung wird aber auch im

Ressort,Fachbeiträge' Rechnung getragen.

Ein Wiener Autorenteam erarbeitete Para-

t-'

meter, wonach gezeigt wird, in welchen Bereichen des mensch-
lichen Daseins eine gute Gesprächsqualität Auswirkungen zeitigt
und in welchen Handlungsfeldern überhaupt eine Verbesserung
möglich ist.
Danach wird nochmals auf die e-Medikation Bezug genommen,

indem die evidenten Vorzüge bündig zusammengefasst und die
technischen Voraussetzungen im Sinne des Gesundheitstelematik-
gesetzes bestätigt werden.
Ein weiterer Fachbeitrag, ausgeführ1 von Mag. Angelika Höfler-
Petrus (PVA), befasst sich mit der Ausschreibung und Vergabe von
Gesundheitsdienstleistungen, vor allem bei Maßnahmen der Ge-
sundheitsvorsorge und Rehabilitation. Eine sehr komplexe Thema-
tik, die sich im Spannungsfeld zwischen Vergaberecht, Sozialver-
sicherungs- sowie Krankenanstalten- bzw. Kuranstaltenrecht be-
wegt. Auch die innerstaatliche Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/24
bleibt abzuwarlen.
Aus dem Umfeld der OÖ Gebietskrankenkasse ergänzt diese Aus-
gabe ein Beitrag zur Sturzprävention aus sporlwissenschaftlicher
Sicht, wobei neben Têstergebnissen Bewegungshinweise und Vor-

schläge zur Verhaltensmodifikation fur die selbständig lebenden
Senioren gegeben werden.
Abschließend gibt ein Beitrag des türkischen Arbeitsökonomen Prof.

Dr. Alpay Hekimler einen Einblick in das Sozialsystem und Sozial-
recht der Türkei.

Dr. Wilhelm Donner
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Gesundheitswesen" gegründet

Qualitätsindikatoren in der Gesundheitsversorgung
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447 Sozialv ersicheru ngsanstalt der gewerbl ichen
Wirtschaft - Thomas Neumann wurde mit
1 . November 2016 stellvertretender Generaldirektor
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Kontrollversammlung

448 NÖGKK lud zur ,,Gesundheit für SlE"

6. ,,Dialog Gesunde Schule" in lnnsbruck - ein voller
Erfolg!

Neue Wege
450 Ein zentraler Beitrag zur Gesundheitsreform und

zur Stärkung der Gesundheitskompetenz -
Bessere Gespräche in der Krankenversorgung
Dr. Peter Nowak, Dr. Marlene Sator,
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Florian Menz

458 e-Medikation muss rasch österreichweit kommen -
Mehr Patientensicherheit durch Vermeidung uner-
wünschter Wechselwirkungen bei Medikamenten
Mag. (FH) Yvonne Lang
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lnternational
477 Sozialsystem und Sozialrecht in der Türkei

univ.-Prof. Mag. Dr. Alpay Hekimler
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728. BVerwG, Beschluss vom 21.7.2016 - 1 WB 35.15 - Sicherheitsüberprüfung; Feststellung eines Sicherheitsrisikos.. . ...

Gerichtsverfahrensrecht
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Vollzugsföderalismus für Unionsrecht -
Fortentwicklung durch die OMT- und EU-

Haftbefehl-urteile -
Prof. Dr. Walter Frenz, Aachen 1485

Gefährdungen der Privatsphäre durch die
lnternationalisierung des Datenverkehrs
Richter am Amtsgericht Munchen Dr. Benedikt
Assenbrunner, Munchen 1491

Europäischer Datenschutz in Strafverfolgung
und Gefahrenabwehr - Die neue Datenschutz-
Richtlinie im Bereich Polizei und Justiz sowie deren
Konsequenzen für deutsche Gesetzgebung und
Praxis
Wiss. Mit. Robert Weinhold und Wiss. Mit. Paul C.

Johannes. LL.M., Kassel 1501

Das Gesetz zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten und die
Chancen zu einer ergonomischen Verbesserung
der richterlichen Arbeitsmöglichkeiten - und von
den Risiken
Präsident des Landgerichts Darmstadt
Dr. Ralf Köbler, Darmstadt 1506

71. DeutscherJuristentag in Essen

Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Bernhard Stüer,
Münster/Osnabrùck 151 I

1 8. Deutscher Verwaltungsgerichtstag (Hamburg
201 6): Arbeitskreis >Rechtsschutzfragen im
Hochwassersch utzrecht<
Rechtsanwältin Dr. Sigrid Wienhues, Hamburg und
Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Nisipeanu, Essen/Schwerte 1518

Frenz: Handbuch Europarecht, Band 2:
Europäisches Kartellrecht
Prof. Dr. Carsten Nowak. Europa- Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) 1521

König: Operative Regierung
Dr. Kai Engelbrecht, München 1522

Hennrich: Cloud Computing - Herausforderungen
an den Rechtsrahmen für Datenschutz
Dr. jur. Klaus Schönenbroicher, Düsseldorf 1523

Feh I ing/Kastner/Störmer (H rsg) : Verwaltu n gsrecht.
VwVfG/ VwGO/ Nebengesetze. Handkommentar
Prof. Dr. Meinhard Schrödeç Trier 1523

Knittel: SGB lX, Kommentar
Rechtsanwalt Prof. Dr. lngo Heberlein Mag.rer.publ.,
Berlin 1527

Sulk: Der Preis im Vergaberecht
Rechtsanwältin Dr. Daniela Hattenhauer, Düsseldorf
und Frankfurt a.M. und Rechtsanwältin Ute Klemm,
LL. M., Frankfurt a.M. 1524

Europäischer Gerichtshof
EuGH, rucu (3. K.), urr. v. 15.o9.2016 - c-484l14 - WLAN

Anbieter von offenem WLAN können sich nicht auf
das Providerprivileg berqfen 1530

Bundesverfassungsgericht
BVerfG, 2. Sen., Beschl. v. 2a.09.2o1 6 - 2 BvE 5/1 5 -
G 10-Kommission ist im Organstreitverfahren nicht
parteifähig - mit Anmerkung Gärditz 1535

Bundesverwa ltun gsgericht

BVerwG, urt. v. 09.08.2016 - 4 c 5.15 -
Verlängerung eines Bauvorbescheids unter Ersetzung
des gemeindlichen Einvernehmens 1543

IVE

H uck/Müller: Verwa ltun gsverfa hrensgesetz
Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Bernhard Stüer,

Münster/Osnabrück

Erbguth: Allgemeines Verwaltungsrecht mit
Verwaltungsprozess- und Staatshaftungsrecht
.lulian Wagner, LL.M. Eur., Frankfurt/ Main

Schmidt-Aßmann: Kohärenz und Konsistenz des

Verwa ltungsrechtssch utzes
Prof. Dr. Friedhelm Hufen, Mainz

BVerwG, urt. v. 21.04.2o1 6 - 2 c 13.15 -
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis wegen
fehlender Belehrung unwirksam

Oberverwaltungsgerichte/
Verwaltun gsgerichtshöfe
OVG NRW urt. v. 12.0s.2016 - 10 A 2452/14-
Keine Baugenehmigung für die Errichtung einer
beleuchteten Werbeanlage

lLSl OVG MV urt. v. 06.0e.2016 - 1 1212/13 -
Zur Zulässigkeit der Nachveranlagung von
Kanalanschlussgebühren

Beilagenhinweis:
Mit dieser Ausgabe verteilen wir Beilagen

der Verlag C.H. Beck oHG.

Wir bitten freundlich um Beachtung.
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BVerfG B.v. 17.05.20'16 1 BvR 257114 Meinungsäußerungsfreiheit; Kollektivbeleidigung; Polizei; Aufdruck ACAB (all cops
are bastards) - 807

BayVGH U.u.23.02.2016 10 BV 14.2353 Straforozessuale Sicherstellung von Bargeld und Einzahlung aufein Konto; Sicherstel-
lung der Geldforderung durch Polizei unter einer Bedingung; sicherstellungsfähige Sa-

che; Buchgeld; Analogieverbot; gegenwärtige Gefahr; Schutz privater Rechte; Gewinn-
abschöpfung - 808

B.v. 19.01 .2016 11 CS 15.2403 Entziehung der Fahrerlaubnis; nachgewiesener Konsum von Amphetamin, Cannabis
und Benzodiazepin; Behauptung der Verabreichung durch Dritte (unwissentlicher

Konsum) - 812

B.v. 26.01 .2016 6 CE 15.2800 Recht der Richter des Bundes; Bundesfinanzhof; Richter; rechtliches Gehör; Umset-
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813

BVerwG U.v. 28.04.2016 4 A, 2.15 Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzi gerichtliche Zuständigkeit; Rücknahme
eines Planfeststellungsbeschlusses; Bestandskraft; Rechtskraft; Widerruf eines Planfest-
stellungsbeschlusses; Vorrang nachträglicher Schutzauflagen; Wiederaufgreifen des
Verfahrens - 816

BGH U.v. 07.06.2016 KZR 6/15 Court of Arbitration for Sports (CAS); Schiedsgericht; Sporwerband; ,,Ein-Platz-Prin-
zip"; Zulassung der Athleten; Marktbeherrschung; Unterzeichnung einer Schiedsver-

einbarung; Anti-Doping-Regeln des CAS; Wahrung der Rechte der Athleten; Auswahl
der Schiedsrichter; Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs; fustizgewährungsanspruch;
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EDITORIAL

VGH zu Richtwertmietzins und Lagezuschlag
Herbe¡t Rainer

Impressum

LEffSÄTZE

Nr.72 -78

FORUM IMMOBILIENTREUHÄNDER

Der VKH hat entschieden: Im Mietrecht bleibt vorläuÊg alles beim Alten
Christoph Kothbauer

HAFTUNG BEIM BAU

Die Auswirkung der ONO.I(M B 1300 auf den Entlastungsbeweis gemäß S 1319 ABGB
Am 1. 11. 2}L2wurde die ONORM B 1300 mit dem Titel ,,Objektsicherheitsprüfungen für'!í'ohngebäude

- Regelmäßige Prüfroutinen im Rahmen von Sichtkontrollen und zerstôrungsfreien Begutachtungen(' ausge-
gebeñ. Der Beitrag .unrersuchr, welche Auswirkungen diese ONOnV auf dén Sorgfaltsmaßstab iur Erbrin-
gung des Entlastungsbeweises gemäß S 1319 ABGB haben könnte.
Volker Riepl

Die erweiterte Auftraggeberhaftung nach S 9 LSD-BG
Das neue Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) sieht eine besonde¡e Haftung des AuÊ
trâggebers bei Bauarbeiten frir nichtbezahltes Entgelt von Arbeitnehmern des Auftragnehmers vor. Hier wird
die Haftung aus Sicht eines Immobilieneigentümers als Auftraggeber von Bauleistungen nâher beleuchtet.
Christoph \Øiesinger
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367

MIETRECHT

oGH 21. 12.2015,9 ObA t46t
15h
OGH 14.6.2016,5 Ob 90/16w
oGH 19. 2.2016,8 0b 115/15r

OGH 7. 6.2016, r0 Ob 41116a

oc}j 24. 8.2016,3 06 1091162

. Zur konkludenren Miewertragsum¡¡/andlung iìber ehemalige Dienst-
wohnung (Sirnone Maier-Hülle)

. Zum Beginn der P¡âklusionsfrist nach S i6 Abs 8 MRG (Franz Pfie}

. Zum Erfordernis der außergerichtlichen Mahnung für die Verwìrk-
lichung des Kündigungsgrr.rndes nach S 30 Abs 2 Z 1 MRG
(Nico le Neugebauer-Herl)

. Zur Frage des groben Ve¡schuldens am Zahlungsverzug bei de¡ Bei,
ziehung D¡itter (Alexander Klein)

. Benützungsentgelt als \Øertersatz fìir Verwendung fremder Sachen
(Matth¡as Cerha)

350
351

35r

353

354



OGH 23. 2.2016,5 Ob 158/t5v .

oGH 25. 8.2016,5 0b 105/16a

oGH 23. 2.2016,5 0b 14t16v

VwGH 30. 3. 2016, 20131 t3l00t5

VwGH 28. 1. 2015, Ra 20141 131

0025

. Ermittlung der fìktiven Anschaffungskosten einer bebauten Liegen-
schaft durch Schätzung (Manfred Kunisch)

. Investitionszuwachsprämie: Bei Betriebsübertragung im Vergleichs-
zeit¡aum ist auf die Verhdltnisse des Rechtsvorgängers abzustellen
(Stefan Mahiner / Andreas Staribacher)

Zur Mindestgröße einer
Objekt (Markus Hagen)

tem

Zur

WOH N UNGSEIGENTUMSRECHT

Stellfläche als wohnungseigentumstaugliches
355

gewidme-
keine ge-

LIEGENSCHAFTSRECHT

36r

ABGABENRECHT

365

356
360

ocH 30. 8.2016,6 ob t41t16b . 
ffii#W*.ìt.''.rî::$:iå"r."ober einem späteren

362

Mietzinsminderung
gerechtfertigt?
2. AuÍloge 2016. XX, 222 Seiten.

Br. EUR 3 6,-
ISBN 9 7 8-3,2't 4-0 3 6 5 2 -2

Mit Checklisten, Musterbriefen und dem Wiener Mietzinsminderungsspiegel

. Ûberblick über die Mietzinsmintlerung mit vielen Praxistipps, Beispielen und Checklisten.

' Herzstück: Wiener Mietzinsminderungsspiegel - Rechtsprechung zur Mietzinsminderung rn
Tabellenform übersichtlich aufbereitet. Gãgliãdert nach WãhnungÀt und Gescháftsräumlichkeiten und

alphabetisch geordnet
. 12 Mristerbriefe mit konkreten Formulierungsvorschlägen
. zusätzliches M:ingelverzeichnis zur noch leiihteren Auffindbarkeit von Entscheidungen

Hilfreich zur Einsch¡itzung von Ansprüchen auf Mietzinsminderung sowie zur Beurteilung der Prozess-

aussichten sowohl fiir Mieter als auch Ve¡míeter!

f::::i,'{:i;î;l;Xii'i';:'i^:;\':i':y,oï:!"få:å,,",2.at Kohtnarkt16.t010wie,l www.na',z.at MANZZ

Lindinger

Mietzinsminderung
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122. Zur Mög lichkeit des,, Nachtragens" weiterer
Vorfälle bei Vermieterkündigung
(oGH 23. 2.2016, 4 Ob 225/15i)

. WEG

f 23. Zulässigkeit der Widmung eines WE-Objektes
sowohl zu Wohn- als auch zu Geschäftszwecken
(Mischwidmung) (OGH 20. 4.2016,5 Ob 224/1521

o
397

398

a W/ a

¿lJ

Aufsatz

RA Dr. Chrísti¿n Prader
Þie Crux des Begriffs des nicht gravierenden bzw
geringf ügigen Mangels im Bauträgervertragsrecht

Veranstaltu ngsbericht

Univ.-Ass. Mag. Matthias Knoll, Marco Scharmer B.A.
¡wo - öruoRvl B 13oo - Hafrungsfalle für lmmobilien-
verwalter?

Rechtsprechung
Nr. 11ó-132

o MRG

116.Zum Ausnahmetatbestand des S 1 Abs 2

z 5 MRG (OGH 25. 5.2016,7 Ob 87/16v)

f 17. Keine Gültigkeit der Vereinbarung eines freien
Mietzinses bei Wiederherstellung des Mietobjekts
isd S 15 Abs 9 und 10 WWG
(OGH 23.2.2016, s Ob 1Bl1óg)

118. Veränderungen des Mietgegenstandes nach

S 9 MRG (oGH 14. 6. 2016, 5 ob 33/1óp)

119. Beginn des Fristenlaufs für die Erhebung eines
Mietzinsüberprüf ungsantrags
(OGH 14. 6.2016,5 Ob 90/1ów)

12O.Zum Kündigungsgrund des 5 30 Abs 2 Z 3 MRG
(ocH 30. 5.2016, ó Ob 8ól1ói)

'121. Zur positiven Zukunftsprognose bei Aufkündigung
wegen unleidlichen Verhaltens
(OGH 28. 6.2O16,8 Ob 55/1ów -
Univ.-Lektor RA Dr. Alexander llledits) 396

124. Voraussetzungen für die Begründung von
Wohnungseigentum durch Richterspruch nach

5 3 Abs 1z3wÊG 2OO2

(OGH 29.9.2016,5 Ob ó9l1óg)

125. Bevollmächtigung und Beauftragung eines
Rechtsanwalts mit der Durchsetzung von Versicherungs-
leistungen als Maßnahme der Verwaltung
(OcH 22.3.2016,5 Ob 21/16y) 401

. ABGB

l2ó. Bauherr haftet analog 5 3ó4a ABGB
verschuldensunabhängig für auf öffentlichem Grund
aufgestellten Turmdrehkran des Bauunternehmers,
der umstürzt und dabei das Nachbargebäude
beschädigt (OGH ó. 7 . 2016, 7 Ob 113/16t -
Vis.-Prof . Univ.-Prof. i. R. Dr. Ferdinand Kerschner)

127. Analoge Anwendung von S 1 120 ABGB auf den
Übergang der Bestandsache vom Vorerben auf den
Nacherben im Substitutionsfall
(OGH 15. 6. 2016, 7 Ob 89/16p)

128. Zur Yerkehrssicherungspflicht des Vermieters
und deren Übertragung auf den Mieter
(oGH 27. 4.2016,3 Ob a5l1óp -
U niv. -Ass. M ag. Cl ara Hochleitn er)

r BTVG

129.Zur Prüfpflicht des Treuhänders nach 5 12

Abs 4 BTVG (OGH 13.7.2016,3 Ob 113/1óp)

13O. Zu den lnhaltserfordernissen eines Verlangens

nach 51ó BTVG (OGH 2s.5.2016,2Ob187/15m)

400
383

389

402

404

405

408

408

392

393

394

39s

395

u'r,r' r,r'. vc r I iì g,()cs te rrc i c lr . ¿ t

r,r, wr'. i us¡t<I rtlr I. lr t

-vt-.RtA(i
I ÖSTF,RRT--ICH



F.P¡'2076 I 6 INHALT

INHALT

323

EDITORIAL
321. Darf eine Überraschung sein?

KURZNACHRICHTEN
324 Überblick über Ereignisse und Entwicklungen der letzten'Wochen im Vergabegeschehen

AUFSATZE

326 Die ,,klassische" Direktvergabe und die Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung

(Rurh Rürzler)

JUDIKAIUR
VwGH
333 Pflicht zur gesetzes- bzw BVergG-konformen Auslegung von Ausschreibungsbestimmungen
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342

EuGH
3s6

Vertiefte Angebotsprüfung nur bei deutlichen Hinweisen auf spekulativen Angebotspreis
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360

366

372

LVwG
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(Stephan Heid/Daniel Deutschmann)
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Editorial
Grundrechte und Big Data
Europäischer Datenschutzbeauftragter Giovanni Buttarelli, Brüssel

Außätze
773 Ein Elefant im Porzellanladen - Der EUGH zu Personenbezug und berechtigtem

Interesse
Markus Kring, Karlsruhe und Johannes Marosi, ÌN4a;rnz

Die Verfasser kommentieren das Urteil des EuGH vom 19. 10. 2016 - C-582l14, K&R
2016,811ff. (in diesem Heft) und setzen sich kritisch mit den Ausñihrungen des Ge-
richts zum Personenbezug von IP-Adressen und zum Grundsatz des berechtigten Inte-
resses auseinander.

777 Ðie Datenschutz-Grundverordnung
RA Dr. Carlo Piltz, Berlin
Im Anschluss an den dritten Teil der Beitragsreihe (Heft I 112016) zur Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) befasst sich dieser vierte Teil mit den Anforderungen an
Datenübermittlung in Drittländer und betrachtet zudem die Regelungen zur Erichtung
von Aufsichtsbehörden.

784 Der novellierte Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - was ändert sich?
Dr. Kristina Hopf München
Am 1. 10. 2016 trat der 19. RÄndStV in Kraft. Ein zentraler Bestandteil ist die Überar-
beitung des JMStV. Mit der Novellierung des JMSTV wird das Prnzip der regulierten
Selbstregulierung weiter gestärkt. Mit den Neuerungen geht aber auch eine Senkung
des Schutzniveaus beim inhaltlichen Jugendschutz einher. Die wohl strittigste, aber
auch bedeutendste Neuerung ist die Grundsteinlegung zur wechselseitigen Durchwir-
kung von Altersbewertungen von Online- und Offlinemedien, um der fortschreitenden
Medienkonvergenz gerecht zu werden.

7gl Tagesschau-App - OLG Köln, die Zweite
Prof. Dr. Karl-E. Hain und V/iss. Mitarbeiter Tobias Brings-Wiesen, Köln
Die Verfasser kommentieren das Urteil des OLG Köln vom 30. 9.2016 - 6U l88ll2,
K&R 2016, 749ff. zurPresseähnlichkeit der Tagesschau-App vom 15. 6.2011. Weder
die Ausführungen des Gerichts zur Unterscheidung zwischen sendungs- und nichtsen-
dungsbezogenen Beiträgen noch die Einbeziehung wertender Elemente in die Opera-
tionalisierung des ,,Vordergrund'lKriteriums zur Differenzierung zwischen presseähn-
lichen und nicht presseähnlichen Gehalten können vollends überzeugen.

794 Urheberrechtsschutz von Browsergåmes
Alexander Bleckat, Hannover
Die urheberrechtliche Problematik bei Browsergames liegt darin, dass sie nicht auf dem
Computer ausgeführt werden, sondern im Webbrowser. Die konkrete Ausgestaltung
der Browsergames ähnelt jedoch den konventionellen Computerspielen sehr. Der Ver-
fasser untersucht, ob und inwiefern ein Urheberrechtsschutz für Browsergames besteht.

799 Rechtsmissbrauch bei Abbruchjägern
RA Dr. Felix Buchmarìn und RAin Anna-Lena Hoffmann, Stuttgart
Die Verfasser kommentieren das Urteil des BGH vom 24.8.2016 - VIII ZR 182115,
K&R 2016, 743ff. zumRechtsmissbrauch bei sog. ,,Abbruchjägern". Bei dieser Kon-
stellation hat der Bieter einer Online-Auktion kein Kaufinteresse, sondem gibt Gebote
lediglich zu dem Zweckab, um bei Auktionsabbruch durch den Verkäufer Schadens-
ersatz zv fordern.

801 Vorschlag der Kommission zur Weiterentwicklung des europäischen
Rechtsrahmens für den Telekommunikationssektor
Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott, Duisburg
Die Europäische Kommission hat im September 2016 Entwürfe für eine Richtlinie und
eine Verordnung zur Weiterentwicklung des Rechts- und Institutionemahmens ñir
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste veröffentlicht. Der Beitrag gibt einen
Überblick bezüglich zenrraler Änderungen des bisherigen Unionsrechts, dié mit den
Vorschlägen verbunden sind, und nimmt eine erste Bewertung aus regulierungsökono-
mischer Sicht vor.

808 Länderreport Osterreich
RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Salzburg
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811 Voraussetzungen für Personenbezug und Speicherung von lP-Adressen
EUGH, 19.10.2016 - C-582/14

814 Auch digitale Bücher können verliehen werden
EuGH, 10. I l. 2016 - C-17411,5

818 Weiterverkauf von Software nur mit Originaldatenträger
EUGH, 12.10.2016 - C-166115

822 Ineführende Geschäftspraxis bei Preiswerbung im TV
EuGH, 26.10.2016 - C-61lll4

826 Tannöd: Bemessung des Gegenstandswerts bei Filesharing
BGH, 12. 5.2016 -I ZR!15

830 Kommentar von RA Franz Gernhardt, LL.M. (Fordham), München

832 Silver Linings Playbook: Anschlussinhaber muss volljährige V/LAN-Nutzer nicht belehren
BGH, 12. 5.2016 -I ZR86/t5

835 Everytime ws touch: Beweislast und Schadensberechnung bei Filesharing
BGH, 12. 5.2016 -I ZR48lt5

838 Kinderstube: Markenrechtliche Verwechslungsgefahr bei gleichnamigen Print- und Onlineangeboten
BGH, 28. 4.2016 -t 2Pt254/14
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843 Computerbetrug durch Card-Sharing-Server für Pay-TV
OLG Celle, 31.8.2016 -25s93/16

847 Unzumutbare Belästigung durch SMS-Werbung für þemeinnütziges Projekl
OLG Frankfurt a. M., 6.10.2016 - 6U 54/16

848 Fehlender Hinweis auf OS-Plattform wettbewerbswidrig
OLG München, 22. 9. 2016 - 29 U 24981 16

848 Wettbewerbsverstoß durch unzureichende Informationen über Garantie
OLG Hamm,25.8.2016 - 4U 1116

849 Unzulàssige Umgehung von AGB-Verbot durch systematische Inrechnungstellung mittels Software
Hanseatisches OLG Hamburg, 17 .10.2016 - l0 U 18/15

850 Appstore darf Apps mit Sportv/etten-Werbung ablehnen
LG Hamburg, 5.7.2016 - 408 HKO 54116

85 1 Website-Ersteller haftet für Urheberrechtsverletzung durch Fotonutzung
LG Bochum, 16. 8. 2016 - 9 S 11 116
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Durchgriffsrecht
+ Das Durchgriffsrecht des Bundes 164
Zugleich eine Besprechung von VfGH 8. 3. 2016, E 231012015
Der VfGH hat sich in seinem Beschluss vom 8. 3.2016,8 23lO/20I5, erstmals mit dem am 1. 10. 2015 in
I(raft getretenen ,,Bundesverfãssungsgesetz über die Unterbringung und Aufteilung von hilt's- und schutz-
bedü'rftigen Fremden'befasst. Obgleich die von der Gemeinde Ossiach erhobene Beschwerde im Ergebnis
zurücþewiesen wurde, weist die Entscheidung bereits auf ientrale verfassungsrechtliche Fragen hin.
Von luliø Dorner und Anna Volgger

Steuer-Radar 170

Judikatur
Ð Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin . . . 172
Von Stefan Leo Frank

Offentliches Recht
å Notfall, Gemeinde und Eigentum . . 174
Finden sich die Bürger in Notsituationen wieder, die sie nicht selbst überwinden können, steht fünen in
vielen Fdllen die Gemeinde zur Seite. Erst wenn die Gefahr so groß wird, dass auch die Gemeinde ihr nicht
mehr Herr werden kann, schreiten staatliche Behörden ein. Dir Beitrag lotet die Grenzen der Gemeinde-
zuständigkeit aus und untersucht, ob die Gemeinde im Notfall selbständig auf in ihrem Hoheitsgebiet be-
findliches Eigentum zugreifen kann.
Von losef MüIlner

Zwilrecht
tKlettersportimWald. ..:.. 179
Dieser Beitrag zum Felsklettern im Wald widmet sich einerseits dem Grenzbereich des Betretungs- und
Aufenthaltsrechts iSd S 33 Abs I Forstgesetz sowie der Duldungspflicht fiir die damit verbundene Grund-
eigentumsbeschränkung. Andererseits zeigt er die Bedeutung der Zustimmung des Waldeigentümers als
Mittel zum Interessenausgleich und zur nachhaltigen Entwicklung der multifunktionalen Wirkungen des
Waldes.
Vo n Philipp Rammerstorfer

+ Editorial
ypn Walter Leiss

Ð Straßenerhaltungspflichten der Gemeinden,
insbesondere Winterdienst und Haftung - Update 2016 . . .

Für Straßenbenutzer birgt der Winter mit Schneefall und Glätte jedes fahr viele Gefahren. Der Straßener-
halter hat diese Gefahren im Wege seiner öffentlich-rechtlichen und zivfüechtlichen Verpflichtungen abzu-
wenden. Bereits im fahr 2006 erschien von Wagner ein Beitrag zu den Straßenerhaltungspflichten der Ge-
meinden. In den |ahren 2011 und2014 wurden dazu jeweils Updates zur einschlägigen Rechtsprechung
veröffentlicht. Nun wird auf die jüngst ergangenen Entscheidungen eingegangen.
Von Silvia Riederer

161

185
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Betriebswlrtschaft
Ð Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung . .

Viele Städte und Gemeinden stehen vor der großen Aufgabe, Verwaltungs- und Sparmaßnahmen durch-
führen zu müssen. Um solche Vorhaben auf eine möglichst solide Basis zu stellen und erfolgreich umzu-
setzen, sind aus unserer Erfahrung acht Erfolgsfaktoren entscheidend.
Von Peter Pilz und Hannes Oberschmid

Standards
Ð lmpressum

191

161
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. Rechtsschutz gegen Flächenwidmungspläne
Aktuelles zu Anlieger- und Erschließungsbe¡trägen
. Ausgewåhlte Fragen
. Aktuelle Rechtsprechung
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GENERALSEKRF]AR

Virtuelle Sicherheit
der Städte

Jeder Mensch, der im 16, Jahr-
hundert in eine Stadt kam, war
automati s ch d e m Stadtrec ht
unterworfen, errnussfe slch a/so
e ntsp rec h e nd verfasster Re gel -

werke verhalten, Heute wachen
AM-Seruer an den ,Eingängen"
der Städte. Die dreiA stehen dabei
für Authentifizierung, Autorisierung
und Abrechnung des Netzwefl<zu-
gangs * kuz, wer darf was, wann
und in welchem Ausmaß tun. Die
Sicherheit der Stadt betrifft uns da-
bei alle, jede einzelne Mitartseiterin

und jeden einzelnen Mìtarbeiter Sie
betrifft nicht nur unsere EDV-Spezi-
alistinnen und -Spezialisten.

Daten sind ein potenzieller Scha2
unserer nahen Zukunft. Das Sam-
meln von Daten in unvorstellbarem
Umfang effolgt bereits und wird uns
künftig Möglichkeiten bieten, die wir
uns heute erst zu einem Teil vor-
stellen können - damit verbunden
ist aber auch die Verantwortung,

Daten, insbesondere sensible Da-
ten, nicht leichtfeftig aus der Hand
zu geben oder zu verwerten. Diese
Veranlwortung sollten wir nach
bestem Vly'rssen und Gewissen
wahrnehmen,

Dr. Thomas Weninger
Generalsekretàr Òsteneichischer Städtebund
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PRÄSIDEN-I-

Der analoge
Mensch

Die Digitalisierung nimmt einen
immer großer werdenden Teil un-
seres Lebens ein, E-Government,
also die elektronische Kommunika-
tion mit unserer Verwaltung, hat
sich mittlerweile etabliert. Damit
wird der Zugang für unsere Bürge-
rinnen und Bürger stetig eleichtert.
Fs sfe//f eine große Herausforde-
rung da¡ die Verarbeitungssysteme
im Hintergrund der rasanten tech-
nischen Entwicklu ng anzupassen.
ln Zeiten des Sparsûftes sind auch
wir Politikerinnen und Politiker ge-
fragt, Prioritaten zu setzen, Auf der
einen Seite wächst das Lersfungs-
angebot für unsere Bürgerinnen
und Bürgef während andererseits
immer mehr Einsparungsmaßnah-
men greifen, Deswegen mcissen
wir dafür Sorge tragen, dass die
M itarbeiteri n ne n u n d Mitarbe tter
der Vervvaltungen die nötige
Unterstützung erhalten und n¡cht
ausbrennen!
Auch wenn die Digitalisierung
überall ist, der Mensch se/bsf rsf

analog und - er wird es bleiben.
Die Digitalisierung kann daher nur
an die Bedürfnisse des Menschen
angepass¿ werden und nicht
umgekehrt.

Bürgermeister Dr. Michael HäuPl

Präside.nt Ósterreich¡scher Städtebund
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Susanne Lilian Gössl, The public policy exception in the European civil justice
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Consideration in accordance with the Rome I and Rome II Regulations
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